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8§30 No. ROG 1976
Ubergangsbestimmungen

NO. ROG 1976 - N6. Raumordnungsgesetz 1976

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Die Gemeinden haben innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten eines sie betreffenden rechtswirksamen
regionalen Raumordnungsprogrammes ein ortliches Raumordnungsprogramm aufzustellen oder dieses entsprechend
zu dndern. Die Kosten fiir die Erstellung oder Anderung eines értlichen Raumordnungsprogrammes, die der Gemeinde
dadurch erwachsen, sind nach MalRgabe des Abs. 2 vom Land zu ersetzen.

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung das Ausmall des den Gemeinden geblUhrenden Kostenersatzes
festzusetzen. Dieses ist unter Beriicksichtigung der Finanzkraft nach dem NO Landesumlagegesetz, LGBI. 3200, in
einem Prozentausmal zu den tatsachlichen Kosten zu bestimmen und darf 30 v.H. nicht unterschreiten.

(3) Die nach den bisherigen Bestimmungen aufgestellten ortlichen Raumordnungsprogramme und die vereinfachten
Flachenwidmungsplane gelten als ortliche Raumordnungsprogramme und vereinfachte Flachenwidmungsplane nach
diesem Gesetz.

(4) Die auf Grund & 5 Bauordnung fir Niederdsterreich, LGBI.Nr. 36/1883, erlassenen Regulierungsplane gelten als
vereinfachte Flachenwidmungsplane weiter. Hiebei gelten Nutzungen, die nach ihrer Bezeichnung und ihrem Inhalt
nicht mit den Bestimmungen dieses Gesetzes Ubereinstimmen, als nicht ausgewiesen. Je eine Ausfertigung dieser
gemafR § 5Bauordnung fur Niederdsterreich, LGBI.Nr. 36/1883, erlassenen Regulierungsplane ist dem Amt der
Landesregierung, der zustandigen Bezirksverwaltungsbehdrde und dem zustandigen Vermessungsamt vorzulegen.

(5) Fur die in den ortlichen Raumordnungsprogrammen und vereinfachten Flachenwidmungsplanen nach Abs. 3
ausgewiesenen Widmungsarten sind die Bestimmungen dieses Gesetzes anzuwenden. Widmungsarten, die nach ihrer
Bezeichnung nicht mit den Bestimmungen dieses Gesetzes Ubereinstimmen, gelten als nicht ausgewiesen.
Ausgenommen davon sind die Bezeichnungen “Grinland-Landwirtschaft” und “Grinland-Forstwirtschaft”; diese gelten
als Widmung “Grunland - Land- und Forstwirtschaft” gemald 8 19 Abs. 2 Z 1a weiter.

(6) Bauverbot gilt fur Flachen,

1. deren Widmung durch den Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde,
2. deren Flachenwidmung nach ihrer Bezeichnung nicht mit den Bestimmungen dieses Gesetzes Ubereinstimmt,

3. auf denen keine Widmungen sondern nur Kenntlichmachungen dargestellt wurden und diese ihre
Rechtsgrundlage inzwischen verloren haben oder

4. die im Flachenwidmungsplan keine oder keine eindeutige Festlegung aufweisen.
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In diesen Fallen hat die Gemeinde innerhalb eines Jahres ab Aufhebung der Widmung oder ab Kenntnis des
Widmungsmangels neuerlich eine Widmung festzulegen.

(7) Fur die vereinfachten Flachenwidmungsplane gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes Uber die Ortlichen
Raumordnungsprogramme sinngeméaR. Die Anderung vereinfachter Flachenwidmungsplane ist nicht zul3ssig.

(8) Fur bereits bestehende Gebdude von Handelseinrichtungen, die den Bestimmungen des8 17 nicht entsprechen,
jedoch gemal3 den bis zum 2. Marz 2005 gultigen raumordnungsrechtlichen Bestimmungen errichtet wurden, gilt:

1. Bei der Wiedererrichtung eines Gebdudes auf dem selben Bauplatz oder bei Zu- und Umbauten darf das
bestehende, der Baubewilligung entsprechende Ausmald der Verkaufsflaiche beibehalten, aber nicht vergréRert
werden, sofern sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. Eine Erweiterung der
baubehordlich bewilligten Verkaufsflache um 10 %, maximal jedoch um 500 m? ist jedenfalls noch zuléssig, wenn
dafir bis 31.12.2008 ein entsprechender Antrag bei der Baubehdrde gestellt wird.

2. Handelseinrichtungen, die bisher nicht zentrumsrelevante Waren angeboten haben, dirfen zentrumsrelevante
Waren nur auf einer Verkaufsflache von maximal 80 m? anbieten.

3. Handelseinrichtungen, die bisher sowohl zentrumsrelevante Waren als auch nicht zentrumsrelevante Waren
angeboten haben, dirfen das Verhaltnis zwischen diesen Warengruppen nicht zugunsten der zentrumsrelevanten
Waren verandern; waren keine Lebensmittel zuldssig, darf bei den zentrumsrelevanten Waren der Anteil der
Lebensmittel kinftig nur maximal 80 m? betragen.

Diese Bestimmungen gelten sinngemal} auch fir jene Handelsprojekte, die zwar noch nicht errichtet wurden, aber
Uber eine aufrechte Baubewilligung verfigen.

(9) Flachen die bereits als Bauland - Gebiete fir Einkaufszentren oder - Gebiete fir Fachmarktzentren gewidmet sind,
jedoch noch nicht bebaut bzw. nur ein Teil der gewidmeten Bruttogeschol3flache bebaut ist, durfen entsprechend ihrer
Widmung weiterhin bebaut werden, wenn spatestens bis zum 31.12.2005 ein entsprechender Antrag auf
Baubewilligung gestellt wird.

(9a) Die Widmung “Grinland -Windkraftanlage” ist erst nach dem Inkrafttreten eines binnen einem Jahr zu
erlassenden Raumordnungsprogrammes Gber die Windkraftnutzung in NO in dort festgelegten Zonen zulissig. Dies
gilt nicht fur solche Verfahren, fir die der Gemeinderat vor dem 23. Mai 2013 eine Verordnung beschlossen hat.

(10) Bis zur Verordnung von Europaschutzgebieten gemaR§ 9 NO Naturschutzgesetz 2000, LGBI. 5500, sind die vom
Bundesland Niederdsterreich der Europdischen Kommission zur Aufnahme in die Liste der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung oder als Vogelschutzgebiete gemeldeten oder von der Europdischen Kommission
bestimmten Gebiete den Europaschutzgebieten gleichzuhalten.

(11) Eignungszonen fur die Materialgewinnung in regionalen Raumordnungsprogrammen bleiben weiterhin aufrecht.

(12) Die Gemeinden haben bis zum 31. Dezember 2012 die in ihren Flachenwidmungsplanen allenfalls festgelegten
landwirtschaftlichen Vorrangflachen daraufhin zu Uberprifen, ob sie den Kriterien fir die Festlegung von
Offenlandflachen im Sinne von 8 19 Abs. 8 entsprechen und in der Folge als Offenlandflachen neu zu verordnen. Bis
zum Ende dieser Frist gelten die bisher festgelegten landwirtschaftlichen Vorrangflachen als Offenlandflachen im Sinne
von 8 19 Abs. 8 weiter.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.01.2015

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe_rog_1976/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/noe_rog_1976/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/noe_rog_1976/paragraf/19
file:///

	§ 30 Nö. ROG 1976 Übergangsbestimmungen
	Nö. ROG 1976 - Nö. Raumordnungsgesetz 1976


